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erkennen , keinem Zweifel unterworfen seyn
kann.

47) Consistorial,Bekanntmachung
vom 17 . Sept . xubl . 25 . ej . 13 ^7.

Feier des drlt- Da die vor ZOO Zähren vom Doctor Lu-

Mrigm ^ Re-^ ^ angefangene Reinigung der evangeli-
formatlons- schen Lehre und Verbesserung der christlichen
Jubelfestes. Erbauung als eine der größten Wohlthate»

der göttlichen Vorsehung zu preisen ist , so
werden , bei dem am zr . October  bevor¬
stehenden Ablauf des dritten Jahrhun¬
derts nach dem Anfänge der Refor¬
mation,  alle evangelische Gemeinden deS
Hezogthums Oldenburg zu einer Gottes¬
dienstlichen Zubelfeyer am Gedächtnißtage
der Reformation hierdurch aufgefordert.

Für diesen Zweck Verordner mit Seiner
Herzoglichen Durchlaucht  Höchster
Genehmigung das Consistorium folgendes:

r ) Der Zi . Ociober dieses Jahres soll,
als das dritte hundertjährige Fest zum
Gedächtniß der im Jahre 15 »7 . von
Doctor Luther angefangenen Reforma¬
tion , wie andre große Festtage gefeyert
werden.

2 ) An zwey Sonntagen vorher soll dies
Jubelfest durch Vorlesung dieser Be¬
kanntmachung von allen Kanzeln ver-



8?

kündigt , alles , was irgend eine Stö¬
rung einer würdigen Feyer verursachen
kann , entfernt oder verhindert;

g ) am Vorabend das Fest eingeläutet,
und alles Gewerbe eingestellt , am Mor¬
gen des gl . Octobers , wie sonst an
großen Festen , dreymal mit allen Glo¬
cken geläutet werden ; und es sollen,
wie am Abend vorher , an dem Fest¬
tage selbst alle öffentliche Arbeiten und
Handwerksgeschäfte ruhen , auch keine
öffentliche Lustbarkeiten erlaubt seyn.

4 ) Die Zugend soll in den Schulen und
in kirchlichen Catechisationen mit der
Geschichte der Reformation und ihren
Folgen , so weit es zur Theilnahme an
der Festfeyer nützlich seyn kann , be¬
kannt , und die Gemeinde auf die Ver¬
anlassung des Festes im Voraus auf¬
merksam gemacht werden.

Z) Die Hauptpredigt in Oldenburg soll
-von dem General - Superintendenten
gehalten , von jedem Pastor aber die
gehaltene Predigt über einen der aus¬
zuschreibenden Texte eingesandt wer¬
den.

6) Was zur Erhöhung der gottesdienst¬
lichen Feyer durch Gesang und Kirchen¬
musik , und anständige Ausschmückung



der Kirche , oder durch Stiftung eines
bleibenden Andenkens , geschehen kann,
bleibt jeder Gemeinde und ihren Vor¬
stehern überlassen . Da indeß die Re¬
formation nicht allein die Predigt des
göttlichen Wortes , sondern auch die
Verwaltung der heiligen Sacramente
betroffen hat , so ist an dem verordne-
ten Festtage die Feyer des heiligen
Abendmahles , auch , womöglich , eine
Taufhandlung , und jede andre passen¬
de kirchliche Handlung anzusetzen , so
wie in größer « Gemeinden an dem zu¬
nächst folgenden Sonntage wiederum
Communion zu halten , und vorher die
Gemeinde dazu einzuladen ist.

7) Die Zubelfeyer erinnert Zwar an eine
Trennung von einer andern kirchlichen
Gemeinschaft , kann und soll aber al¬
len Verstoß gegen das Gebot : „ Ver¬
tragt einander in der siebe !" vermei¬
den . Dagegen soll sie als ein Fest der
Wiedergeburt der evangelischen Kirche
nicht ohne Wirkung für den heiligen
Zweck ihres Vereins , und insbesondere
für Kirchenzucht und Reinheit der Sit¬
ten bleiben , und dahin gesehen werden,
daß jede Gemeinde auch selbst auf äußere
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